
Ueber e. Quelle der römischrechtlichen Texte Hinkmars. 357

Titels (1) mit den Worten ‘in libro decimo sexto Theodosianae 
legis capite quarto’ (vergl. S. 351 N. 2) ins vierte Capitel 
versetzt wird, so trifft diese Zuschreibung gerade für den 
Auszug unserer Sammlung zu, in welcher der vierte Ab­
schnitt Constitutionen des fünften Titels, wozu auch die 
citierte gehört, enthält. Und wenn Hinkmar einmal eine 
Anzahl Constitutionen in einer Reihenfolge aufführt, der 
wir in jener Ueberlieferung begegnen1, so geht dies offenbar 
gleichfalls auf die Benutzung derselben zurück2.

1) Die Reihe 0. Th. 16, 2, 26. 29. 30. 31. 34 findet sich Opp. II, 
319 u. 320 und im dritten Abschnitt der Sammlung. 2) Auch zahl­
reiche sonstige Erwähnungen von Constitutionen des Codex Theodosianus und 
aus Paulus Sentenzen, sämmtlich Texten, welche im Breviar vorkommen 
und vielfach mit den Worten der Interpretatio aufgeführt werden, begegnen 
im 14. Abschnitt der Sammlung (vgl. S. 355 N. 3 [S. 356]) oder, wenn 
nicht dort, so doch in den Anhängen der Sammlung nach Cod. S. German;
(vgl. Haenel a. a. O. p. lxxxvi N. 391). Nur eine kleine Zahl (etwa Br. 
C. Th. 1, 1, 3; 3, 10, 1; 9, 19, 1. — Br. Paul. 5, 4, 12; 5, 5, 2. 3. 9. 
5, 17, 6; 5, 18, 11; 5, 27, 1) kehrt dort nicht wieder.


